
6. Alkohol

An Teilnehmer, die mindestens 16 Jahre alt sind, wird an der Jurtenburg abends zu 

festen Zeiten in begrenztem Umfang Bier und Wein verkauft, die auch nur in der 

Jurtenburg getrunken werden dürfen. Darüber hinaus ist das Mitbringen und der 

Verzehr von alkoholischen Getränken strikt untersagt! Wer sich nicht daran hält, 

muss damit rechnen, aus der Lagergemeinschaft ausgeschlossen zu werden.

7. Gefährliche Gegenstände

Fahrten- und Taschenmesser dürfen nur bei Anlässen und auf dem Lagerplatz 

getragen werden, bei denen sie als Werkzeug benötigt werden. Das Mitbringen von 

Butterfly-, Springmessern und sonstigen gefährlichen Gegenständen und Waffen ist 

verboten! 

8. Elektronische Geräte

Radios, MP3 Player/Ipods, Gameboys etc. sind unerwünscht! Während des 

Programms ist der Gebrauch von Handys nicht gestattet. Für Beschädigung und 

Verlust bei eigener Verwahrung wird generell keine Haftung übernommen.

9. Wertsachen

Eure Wertgegenstände (Papiere, Schlüssel usw.) könnt ihr bei der Lagerbank 

abgeben. Für Beschädigung und Verlust bei eigener Verwahrung wird generell keine 

Haftung übernommen.

10. Lagerplatz

Der Lagerplatz liegt direkt am Neckar, dieser ist aber durch eine dichte 

Uferbewachsung nicht direkt zugänglich. Das Schwimmen im Neckar ist nicht 

erlaubt, ebenso das „befahren“ mit Booten, Luftmatratzen etc. 

11. Lagerleitung 

Den Anweisungen der Lagerleitung ist Folge zu leisten.

Anmeldeschluss: 15. Mai 2011

Es ist einsam geworden 

letzten Refugium der 

Ritterlichkeit: Alt und weise 

geworden lebt Ulrich der letzte 

der Edlen im Wimpfener 

Ritterstift, weit im Süden des 

Landes, am Ufer des Neckars.

Nun soll Bad Wimpfen abermals zum 

Zentrum der Ritterlichkeit erwachsen. Von hier 

aus sollen die neuen Ritter ausziehen, das Gute in 

die Welt tragen und den Menschen aller Länder ein 

Vorbild sein. 

Nur sieben Tage sind Ulrich gegeben, würdige und ehrbare Ritter zu finden, die die 

über 900-jährige Prophezeiung des seligen Gerhard erfüllen: “Unsere Bruderschaft 

wird unvergänglich sein, weil der Boden auf dem die Pflanze wurzelt das Elend 

dieser Welt ist, und so Gott will, es immer Menschen geben wird, die daran 

arbeiten wollen, dieses Elend erträglicher zu machen.”

Alle ehrbaren Menschen von nah und fern sind aufgerufen, sich in Bad Wimpfen 

einzufinden, dass sie unterwiesen werden in den wichtigsten Pfeilern des ritterlichen 

Lebens, dem Codex, der edlen und würdigen: den Ritterlichen Tugenden.

Nur die ehrbarsten und würdigsten können von Ulrich den Ritterschlag erhalten 

und in den noblen Stand der Ritter der Malteser Jugend aufgenommen werden.

So wohlan, stellt euch der Herausforderung - ihr werdet erwartet!

im 



Lagerregeln

1. Verantwortung

Grundsätzlich trägt der Gruppenleiter die volle Verantwortung für Mitglieder seiner 

Gruppe (Aufsichts- und Fürsorgepflicht!) während der gesamten Dauer des Lagers, 

einschließlich An- und Abreise.

2. Verlassen des Lagerplatzes

Das Entfernen vom Lagerplatz ist den Gruppenmitgliedern in der Regel nur zu Fuß 

und in Begleitung eines Leiters gestattet. Bei persönlicher Abmeldung durch den 

Gruppenleiter können jedoch Gruppen von mindestens 3 Personen in der Zeit 

zwischen 7.00 Uhr und 22.00 Uhr den Platz auch ohne Leiter verlassen. 

Jeder muss sich beim Verlassen des Platzes bei der Lagerwache ab- und wieder 

anmelden. Während des Programms und nach 22 Uhr ist das Verlassen des Platzes 

grundsätzlich nicht gestattet. 

Der freie Platz/Wiese hinter der Jurte kann tagsüber ohne Abmeldung am Wachzelt 

zum Aufhalten und Spielen genutzt werden, nach 22 Uhr ist der Aufenthalt dort 

nicht mehr erlaubt.

3. Nachtruhe

Es gelten folgende Regeln für die Nachtruhe:
» 22.00 Uhr Nachtruhe,
» 24.00 Uhr Platzruhe (außer in der Jurtenburg),
» gegen 1.00 Uhr soll es in der Jurtenburg ruhig werden.

4. Zelte

In den Zelten wird getrennt nach Männlein und 

Weiblein geschlafen. 

5. Rauchen

Personen ab 18 Jahre, die nicht auf das Rauchen 

verzichten wollen, dürfen ausschließlich in der 

Raucherecke bzw. ausgewiesenen Orten rauchen. 

Dies solltet ihr wissen

» 

Uhr. Eine frühere Anreise ist leider nicht möglich.  

» Abreise: Am Samstag, den 06.08.2011, nach der 

Platzabnahme, gegen 12.00 Uhr. 

» Die Teilnahme ist möglich für Gruppen der Malteser 

Jugend mit mindestens einem verantwortlichen, 

volljährigen Gruppenleiter. 

» Junge Erwachsene ohne Gruppe können teilnehmen, wenn sie bereit sind, 

während des Lagers Aufgaben zu übernehmen und das Team zu unterstützen. 

» Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 100 €. Der Teilnehmerbeitrag wird über 

die Diözesen berechnet. Meldet sich eine Person oder Gruppe später als 14 Tage 

vor dem Bundeslager ab, wird der Teilnehmerbeitrag trotzdem erhoben. 

» Die Anmeldung erfolgt auf dem Dienstweg an das Diözesanjugendreferat. Nach 

der Anmeldefrist erhält jede Gruppe eine Bestätigung und einen Info-Brief.

» Tagesgäste können sich für 1 oder 2 Nächte vor Ort in der Lagerbank anmelden, 

die Kosten pro Tag/Übernachtung betragen 20 €.  Wer länger als 2 Nächte bleiben 

will, meldet sich bitte mit (s)einer Gruppe im Vorfeld an.  Auch für Gäste gelten 

die Lagerregeln. 

» Ausdrücklich eingeladen sind Teilnehmer mit Behinderung. Bitte vermerkt auf 

der Anmeldung besonderen Bedarf, z.B. behindertengerechte WCs etc.

» Es wird wieder ein T-Shirt zum Preis von ca. 10 € geben. Mit der Anmeldung 

bestellte T-Shirts erhaltet und bezahlt ihr im Lagershop.

» Speziell benötigte Verbandsmaterialien und bereits verordnete Medikamente 

durch die Teilnehmer mitzubringen sind. Eine fachgerechte Lagerung ist im 

Sanitätsbereich gewährleistet. 

» Teilnehmer bis 12 Jahre sind im Kinderland untergebracht. In Ausnahmefällen 

können unter 12-jährige mit ihrer Gruppe im Jugendland übernachten, sie können 

aber am Kinderlandprogramm und Kinderlandabschluss teilnehmen. 

Anreise: Am Samstag, den 30.07.2011, von 14 bis 18 
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